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®er ©ntrourf umfajjt 53
Slrtiïel unb enthält folgenbe
Haupibefttmmungen :

1. Stlï g e m ein e S. ®er
Sunb errichtet unter beut

Teamen „©bhroeiprifche SmtbeSban!" eine unter gefonberter
Sermaliung ftehenbe StaatSbanf, an meldje er baS ihm aus»
fd^Itefeltdb) pftefjenbe Dtecb)t ber TuSgabe bau Santnoten pr
SluSübung überträgt. SDie mit bem Santnotenmonopol auS»

gerüftete SunbeSban! hat bie Hauptaufgabe, ben ©elbumlauf
beê SanbeS p regeln unb ben 3ahiungSber£ehr p erleichtern.
Sie hat ferner ben Saffenberïehr beS SunbeS, fomeit er ihr
übertragen mirb, ohne ©ntgelt p beforgen.

SMe SunbeSban! hat ihren Hauptfifc in ber ©tabt Sern,
©ie ift berechtigt, allerorts in ber ©cfjroeij 3tt»ei0anftalten
ober Agenturen p errichten. 3eber Santon hat Tnfpruch
barauf, baff eine 3tt>eiganftalt ober Tgentur in feinem ®e»
biete errichtet toerbe. ®aS ®runb!apital ber SunbeSban!
beträgt 25 Tlillionen $ran!en; eS fann baSfelbe burdj Se»
fc^Iufe ber SunbeSberfammlung auf 50 TMionen erhöht
toerben. ®er Sunb haftet für aiïe Serbinblicf)!eiten ber

SunbeSban!, foroeit beren eigene Ttittel nicht ausreichen.
2. ®efchäftS!reiS. ®er ©efdjäftSfreiS befdjlägt bie

2>iStoniierung Bon 2ßechfeln auf bie ©chmeiö, Stn» unb Ser»
tauf bon SBechfeln auf bas TnSlanb (2ombarb=Ser!ehr), ©r»

merb non ginStragenben ©chulbberfchreibungen beS SunbeS,
ber Santone nnb auSmärtiger Staaten, Stnnahme Bon ©elbern
in ber^inSlicher unb unberjtnSlicher Tedjnmtg, Sauf unb Ser»
ïauf bon ©beimetallen, StuSgabe bon ®oIb= unb Silber»
certififaten, ©iro», ÜTanbat» unb Sntaffoberfehr.

3. 21 u S g a b e unb ©inlöfung unb Secfung
ber Toten. 3n biefem Sapitel ift namentlich bon Se»
beutung: ber ganje ©egentoert ber im Umlauf befinblidjen
Toten famt bemjenigen ber furSfähigen ©ihnlben ber SunbeS»
ban! foHen jeberseit in ben in 2lrt. 10 ermähnten Sarbor»
räten, in fchmetjertfchen SiSfontierungStoechfeln unb in SBedjfeln
auf bas 2lüSlanb borhanben fein.

4. TedjnungSftellung, Teingeminn unb Te»
f e r b e f o n b S. Ste Tedjnungen ber SnnbeSban! unterliegen
ber ©euehmigung ber SunbeSnerfammlung. Son bem Setrag,
meldjen bie ©eminn» unb Serluftrechnung als Teingeminn
auSmeift, fallen borab 15 % iu ben TeferbefonbS. Son bem

Tiehrbetrag mirb eine SiBibenbe bis auf 4 % beS ©runb»
fapitalS an ben Sunb ausgerichtet. ®er Teft beS Tein»
geminneS ïommt p */, bem Sunb, p 7g ben Santonen p.
®er gegenmärtige TeferbefonbS ift in inlänbifchen unb aus»
länbifdjen ©taatspapieren anplegen.

5. Dr g an e ber Serroaltung. 3für TuffteHnng
ber Sontroüe ift borgefehen ein San!» unb Sofalîomitee, für
bte Seitung ein Sireïtorium unb eine 2o!aIbire!tion. $ie
Stuf ficht unb ®ontroEe über bie SunbeSban! mirb bon einem
Santrat ausgeübt, ans mehr als 21 auf bie ®auer bon
bier Sahren gemählten Tiitgliebern beftehenb, bie burcE) bie

bereinigte SunbeSberfammlung unter angemeffener Serüc!»
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Wenn der Hag nicht hell ist, fei In heiter;
Sonn' und froher Sinn find Hottes Streiter.

Der Gesetzesentwurf
über die Errichtung einer
schweizerischen Bundesbank.

Der Entwurf umfaßt 53
Artikel und enthält folgende
Hauptbestimmungen:

1. Allgemeines. Der
Bund errichtet unter dem

Namen „Schweizerische Bundesbank" eine unter gesonderter

Verwaltung stehende Staatsbank, an welche er das ihm aus-
schließlich zustehende Recht der Ausgabe von Banknoten zur
Ausübung überträgt. Die mit dem Banknotenmonopol aus-
gerüstete Bundesbank hat die Hauptaufgabe, den Geldumlauf
des Landes zu regeln und den Zahlungsverkehr zu erleichtern.
Sie hat ferner den Kassenverkehr des Bundes, soweit er ihr
übertragen wird, ohne Entgelt zu besorgen.

Die Bundesbank hat ihren Hauptsitz in der Stadt Bern.
Sie ist berechtigt, allerorts in der Schweiz Zweiganstalten
oder Agenturen zu errichten. Jeder Kanton hat Anspruch
darauf, daß eine Zweiganstalt oder Agentur in seinem Ge-
biete errichtet werde. Das Grundkapital der Bundesbank
beträgt 25 Millionen Franken; es kann dasselbe durch Be-
schluß der Bundesversammlung auf 50 Millionen erhöht
werden. Der Bund haftet für alle Verbindlichkeiten der

Bundesbank, soweit deren eigene Mittel nicht ausreichen.
2. Geschäftskreis. Der Geschäftskreis beschlägt die

Diskontierung von Wechseln auf die Schweiz, An- und Ver-
kauf von Wechseln auf das Ausland (Lombard-Verkehr), Er-

werb von zinstragenden Schuldverschreibungen des Bundes,
der Kantone und auswärtiger Staaten, Annahme von Geldern
in verzinslicher und unverzinslicher Rechnung, Kauf und Ver-
kauf von Edelmetallen, Ausgabe von Gold- und Silber-
certifikaten, Giro-, Mandat- und Jnkassoverkehr.

3. Ausgabe und Einlösung und Deckung
der Noten. In diesem Kapitel ist namentlich von Be-
deutung: der ganze Gegenwert der im Umlauf befindlichen
Noten samt demjenigen der kursfähigen Schulden der Bundes-
bank sollen jederzeit in den in Art. 10 erwähnten Barvor-
räten, in schweizerischen Diskontierungswechseln und in Wechseln
aus das Ausland vorhanden sein.

4. Rechnungsstellung, Reingewinn und Re-
servef o nds. Die Rechnungen der Bundesbank unterliegen
der Genehmigung der Bundesversammlung. Von dem Betrag,
welchen die Gewinn- und Verlustrechnung als Reingewinn
ausweist, fallen vorab 15 "/o in den Reservefonds. Von dem

Mehrbetrag wird eine Dividende bis auf 4 °/y des Grund-
kapitals an den Bund ausgerichtet. Der Rest des Rein-
gewinnes kommt zu ^/z dem Bund, zu ^/s den Kantonen zu.
Der gegenwärtige Reservefonds ist in inländischen und aus-
ländischen Staatspapieren anzulegen.

5. Organe der Verwaltung. Für Aufstellung
der Kontrolle ist vorgesehen ein Bank- und Lokalkomitee, für
die Leitung ein Direktorium und eine Lokaldirektion. Die
Aufsicht und Kontrolle über die Bundesbank wird von einem
Bankrat ausgeübt, aus mehr als 21 auf die Dauer von
vier Jahren gewählten Mitgliedern bestehend, die durch die

vereinigte Bundesversammlung unter angemessener Berück-
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ficbtigung ber HaobelSplähe unb ©egenben ernannt werben,
©er Sauïrat wählt für bie ©auer einer 3lrat?periobe einen
Sräfibenten unb einen Sigepräfibenten unb einen Sanf=3iuS»
fchufs non fünf SRitgliebern.

@? folgen Seftimmungen ü&er bie Sefugniffe biefer Se»
Horben. ©ie bent ©ireftorium im fgmuptfiö ber Sant unter»
fteflren Seamten unb SlngefteHten ber ©entralbermaltung
werben burets ©ireftorium, bie übrigen Seamten unb 2Xn=

gefteEten buret) ben Sanïrat gewählt. ©ie EROglieber bon
Sanfrat, ©ireftorium, Sofalfomitee, Sofalbireftion müffen
©chwetger&ürger fein.

6. 31 uffidjt b u r d) bie Sunbe?berfammlung.
©ie Dheraufjicht über bie Sunbe?banf fleht ber Sunbe?ber»
fammlung gu. 3" biefem 3®ecf BefteEen bie beiben SRäte

SrüfttngSfommiffionen bon je fünf ERitgliebern, Welche auf
eine m't ber ßegielatutperiobe gufammenfaEenben SmtSoauer
bon brei Sahren gewählt werben, ©ie £omtniffionen halten
jebergeit ba? unbebingte fRedjt ber ©infichtnahme in ben ge»

tarnten @efd)äft?betrieb ber SunbeSbanf. ©nblid) folgen
©traf» unb Uebergang?Beftimmungen.

©ie ©ammlung bon ERaterialien gur ©nifepeibung ber

§rage, ob ©taatsbanf ober ißribatbanf, enthält folgeube
Arbeiten: Strtifel 39 ber SunbeSoerfaffung. f|8ribaïï', Etoten»

ober ©taatsbanf Son Stop Eßirth- Sßrojeft, eingereicht bon
gfreunben ber reinen ©taatêbanf. Semerfungen unb Sot»
fdjlâge Betreffenb gefefclidie 2lu?führung be? 2lrtifel§ 39 (neu)
ber Sunbeêberfaffung, S^ojeft S3, ©peifer. ©machten oon
SRationalrat Sorrer betreffenb bölterrechtliche ©teüung non
©taatsbanfen unb Sribatbanfen mit Staatlicher Seteitigung
im ®rieg?faEe. ©taat?banf unb ßanbe?Banf im Srieg?faEe,
bon Srof. ©r. §iltp. ©ingabe be? Sanfnoten»3nft>eftorate?,
bon fÇ. ©chweiger. Seitenbe ©ebanten gum. 3lu?führung?»
gefefc gu 3trt. 39 ber SunbeSoerfaffung, oon Sanfnoten»3n»
fpettor 5. $. Schweiger. Srojeft gur gunbierung unb Dr»
ganifation einer mit Etotenmonopol au?geftatteten Sanf
(©ingabe ber ©ruppe ber reinen Sribatbanfen). ©utadjten
ber gemifchten Santen. Organifationeprojeft ber ©ruppe ber

Santonalbanten. Sßrojett einer Sunbe?banf, bon ©r. Sonrab
©fcher. Etotenmonopol unb Sunbe?banf, Soitrag bon 3. 3-
teller, alt Eiationalrat. 3ufammenfteEung ber bon Santen
an tantone abgegebenen Eteinerträgniffe, Santnotenfteuern
unb ©epotgebübren. ©urebfebnitt ber 3at)re 1890, 1891
unb 1892 ber non Santen an Kantone abgegebenen Sein»

erträgniffe, Santnotenfteuern unb ©epotgebübren. Sergeidjni?
ber weiteren Slftenftücfe, weltbe auf bem Äangleitifd) be?

Sunbe?ratc? aufgelegt werben finb.

ScrbanbêlDcîcn.
©er fdpuetgerifche ©erteroereiu bat an bie tantonalen

ERilitärbepartemenie eine ©ingabe geridötet, in welcher biefelben
erfudjt werben, fie möchten bei Sergebung bon ©attler»
arbeiten barauf bringen, bafs möglicbft nur ßeber
febweigerifeber Srobenieng oerarbeitet werbe, unb

gu biefem 3®f<& fowobt in ben Etofdjreibungen at? in ben

gformularien gu 2ieferung?angeboten erttären, baft benjenigen
Sieferanten ben Sorgug gegeben werbe, welche ftdj oerpjïtcftten,
iulänbifche? Seber gu oerarbeiten, ®a? nämliche ©efuch
würbe auch an ba? fchmeigerifche ERilitärbepartement gerichtet,
unb biefe? hat bem EBunfdje bereit? entsprochen.

©ie ©elegierten » Serfammlung ïicê ft. gattiftften
fautonafen ©eroerbeBerBanbe? war oon 42 Slbgeorbneten
au? allen ©eilen be? iîanton? befucfjt. 3ahre?berid)t unb
^Rechnungen würben genehmigt, ©ie 2ehrling?prüfu|ngejt
pro 1895 foEen in 2id)tenfieig abgebalten werben. 3"
Segug auf ba? Etad)trag?gefefc über ben ERarftoerfehr
unb ba? Haufierwefen würbe nach 2lnbörung eine? Sortrage?
bon fèrn. Sanbammann ©r. ®b. ©djerrer eine Dtefolution
gefafet, in welcher möglichste ©infebränfung be? gaufrer»
wefen? geforbert wirb.

©inftimmig befdjlofe ferner bie Serfammlung, ben ©rofeen
9tat mittclft ©ingabe gu erfudjen, bie Seratung bc? neuen
©ejebe? über bieSranboerficherung im Sinne oon
angufteEenben ©rbebungen über ©infübrung ber prioaten
©cbäubeoerficheruttg gu berfchteben.

(Heftrotedjmj^e ^iunbf^au.
©leftttgitäfÖWcrf SShnan. Sin ber Scbränen gu Dber»

Wpnau wimmelt e? bereit? oon Slröeitern, bte ba? ©leftri»
gität?werf erfteEen foEen. Sorerft wirb gegen bie Slare eine
folibe Strafe erfieEt, auf ber bie fihweren Staf^inen unb
Staföbtnenbeftanbteile ohne ©efäbrbe beförbert werben tönnen.
2Ber fid& bie Arbeiten anfehauen wiE, fchlägt entmeber ben

2Beg über Sarmangen ein, non wo er in 20 Stinuten an
Ort unb ©tefle ift; ober er geht über Saitenberg unb
©teingaffe nach llntermpnau, bon wo ein gute? ©trä&chen
burch ein bübfehe? ©elänbe nach Dbermpnau führt. fRach
ber ©teingaffe fann man auch bie Sahn benufcen.

Sjîrojcït etne§ Söaffer» unb ©leftrigitötgtuerleS an ber
©tfjlbrugg=§trjet. §err 3ngenieur Slb. Sögeli oon 3ürich,
bato wohnhaft tn ©chönenberg, fncht um bie SewiEigung
nach, tri ber @i(jt ca. 25 EReter unterhalb be? Su?laufe?
be? fogen. ©agenbache? in Schönenbera ein SBebr angulegen
unb an bortiger SteEe ber ©ibl ein Quantum bon 2,5 m*
©Baffer per ©et 'nbe entnehmen gn bnrfen, um biefe? fflaffer
mittelft einer ca. 5310 EReter langen Seitung (wob-on ca.
4480 EReter in untertrbifchen EBafferftoEen unb ca. 830 EReter

in gefchloffener oberirbifcher ßeitung) auf bie §öbe gum fogen.
„fRübgarten" oberhalb ©Ujlbrugg gu führen unb ba?felbe
mittelft eiferner ©rucfleitung bon 350 EReter Sange einem
an ber fogen. ©iblbalbe ca. 700 EReter unterhalb ber Sibl»
brugg gelegenen ©urbinenhaufe gu 3®^en eine? ESaffer»
unb ©le!trigität?merte? abgugeben. ©afelbft würbe ba?
©Baffer wieber in bie ©ibl au?!aufen.

EJJit bem 3mtiatibïomitee für eine eleïtrifihe ©trogen»
baf)U in @t. ©afiett finb bie Songeffion?beoingungen, foweit
biefelben ba? ©emeinbegebiet nnb bie ©emetnbeinterejfen be»

rühren, bereinigt, ©a bie ïant&nale Songeffion ebenfaB?
rebigiert ift, fo bürften ber Sebanblung be? ©egenftanbe?
im ©rofjen iRate unb bei ben Sunbe?behörben feinerlei i&inber»
wffe mehr entgegenfiebern

©leltrifdje EluâpeEunft in Äarl3rufje. 3n Sarl?ruhe
Wirb im ©eptember 1895 eine grofje elettrifche SusfteEung
mit befonberer Serücffichtigung be? Sleingemerbe? unb ber

^au?baltung ftattfinben. Unternehmer ift ber ©eWerbeberein
mit Unterfiüfcung oon Seite be? Staate? unb ber Stabt.
®a? 'Srogramnt ift burch ben ©chriftführer be? ©ewerbe»
oerein? unb ber EluSfteünngStommiffion, 2B. Serblinger in
tarlsrulje, gu begiehen.

Mdnebetteê.
©thmeij. SünbebanöfteDung in ©enf 1896. ®a?

©entraltomitee genehmigte mit einigen Slbänberungen bie

3lrbeit?programme ber ©ruppen 27 (Elohprobntte unb beren

erfte Serarbeitung), 28 (chemifche Snbuftrie), 30 (ERetaE»

inbuftrie), 32 (Saumaterialien), 35 (Hochbau unb ©inrtchtung
ber Häufer) unb 36 (Seramit unb Sementinbuftrie). ©obann
würbe ber Sericht be? Heren ©abarb,j; ©hefrebattor, über-

bie Drganifation ber offigieEen 3lu?fteEung?geitung entgegen»

genommen unb befchloffen, Betreffenb ben Annoncenteil be?

Organ? mit ber fjirma Hnafenftein unb Sogler auf ©runb
eine? S«^töetrage? oon gr. 12,000 in Unterhaublung gu

treten. ®a? Subget ber 3lu?fteEung?gettung, fowie ein

^Reglement über Drganifation unb jÇunftionen sRebattion?»

tommiffion mürben genehmigt; erftere? fleht ein ©eficit bon

5r. 8900 bor. ®a? Somitee ber ©ruppe 32 (Saumaterialien)
würbe angeficht? ber in biefer ©ruppe borgunehntenben
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sichtigung der Handelsplätze und Gegenden ernannt werden.
Der Bankrat wählt für die Dauer einer Amtsperiode einen
Präsidenten und einen Vizepräsidenten und einen Bank-Aus-
schuß von fünf Mitgliedern.

Es folgen Bestimmungen über die Befugnisse dieser Be-
hörden. Die dem Direktorium im Hauplsitz der Bank unter-
stellten Beamten und Angestellten der Csntralverwaltung
werden durchs Direktorium, die übrigen Beamten und An-
gestellten durch den Bankrat gewählt. Die Mitglieder von
Bankrat, Direktorium, Lokalkvmitee, Lokaldirektion müssen

Schweizcrbürger sein.
6. Aufsicht durch die Bundesversammlung.

Die Oberaufsicht über die Bundesbank steht der Bundesver-
sammlung zu. Zu diesem Zweck bestellen die beiden Räte
Prüfungskommissionen von je fünf Mitgliedern, welche auf
eine mst der Legislaturperiode zusammenfallenden Amtsoauer
von drei Jahren gewählt werden. Die Kommissionen haben
jederzeit das unbedingte Recht der Einsichtnahme in den ge-
samten Geschäftsbetrieb der Bundesbank. Endlich folgen
Straf- und Uebergangsbestimmungen.

Die Sammlung von Materialien zur Entscheidung der

Frage, ob Staatsbank oder Privatbank, enthält folgende
Arbeiten: Artikel 39 der Bundesverfassung. Privat-, Noten-
oder Staatsbank? Von Max Wirth. Projekt, eingereicht von
Freunden der reinen Staatsbank. Bemerkungen und Vor-
schlüge betreffend gesetzliche Ausführung des Artikels 39 (neu)
der Bundesverfassung, Projekt W. Speiser. Gutachten von
Nationalrat Forrer betreffend völkerrechtliche Stellung von
Staatsbanken und Privatbanken mit staatlicher Beteiligung
im Kriegsfalle. Staatsbank und Landesbank im Kriegsfalle,
von Prof. Dr. Hilty. Eingabe des Banknoten-Jnspektorates,
von F- F- Schweizer. Leitende Gedanken zum Ausführungs-
gesetz zu Art. 39 der Bundesverfassung, von Banknoten-Jn-
spektor F. F. Schweizer. Projekt zur Fundierung und Or-
ganisation einer mit Notenmonopol ausgestatteten Bank
(Eingabe der Gruppe der reinen Privatbanken). Gutachten
der gemischten Banken. Organisationsprojekt der Gruppe der

Kantonalbanken. Projekt einer Bundesbank, von Dr. Konrad
Escher. Notenmonopol und Bundesbank, Vorlrag von I. I.
Keller, alt Nationalrat. Zusammenstellung der von Banken
an Kantone abgegebenen Reinerlrägnisse, Banknotensteuern
und Depotgebühren. Durchschnitt der Jahre 1899, 1891
und 1892 der von Banken an Kanlone abgegebenen Rein-
erträgnisse, Banknotensteuern und Depotgebührcn. Verzeichnis
der weiteren Aktenstücke, welche auf dem Kanzleitisch des

Bundesrates aufgelegt worden sind.

Verbandswesen.
Der schweizerische Gerberverein hat an die kantonalen

Militärdepartememe eine Eingabe gerichtet, in welcher dieselben

ersucht werden, sie möchten bei Vergebung von Sattler-
arbeiten darauf dringen, daß möglichst nur Leder
schweizerischer Provenienz verarbeitet werde, und

zu diesem Zwecke sowohl in den Ausschreibungen als in den

Formularien zu Lieferungsangeboten erklären, daß denjenigen
Lieferanten den Vorzug gegeben werde, welche sich verpflichten,
inländisches Leder zu verarbeiten. Das nämliche Gesuch

wurde auch an das schweizerische Militärdepartement gerichtet,
und dieses hat dem Wunsche bereits entsprochen.

Die Delegierten-Versammlung des st. gallischen
kantonalen Gewerbeverbandes war von 42 Abgeordnelen
aus allen Teilen des Kantons besucht. Jahresbericht und

Rechnungen wurden genehmigt. Die Lehrlingsprüsusngen
pro 1895 sollen in Lichtensteig abgehalten werden. In
Bezug auf das Nachtragsgesetz über den Marktverkehr
und das Hausierwesen wurde nach Anhörung eines Vortrages
von Hrn. Landammann Dr. Ed. Scherrer eine Resolution
gefaßt, in welcher möglichste Einschränkung des Hausier-
Wesens gefordert wird.

Einstimmig beschloß ferner die Versammlung, den Großen
Rat mittelst Eingabe zu ersuchen, die Beratung des neuen
Gesetzes über die Brandversicherung im Sinne von
anzustellenden Erhebungen über Einführung der privaten
Gebäudeversicherung zu verschieben.

Elektrotechnische Rundschau.
Elektrizitätswerk Wynau. An der Schränen zu Ober-

wynau wimmelt es bereits von Arbeitern, die das Elektri-
zitätswerk erstellen sollen. Vorerst wird gegen die Aare eine
solide Straße erstellt, aus der die schweren Maschinen und
Maschinenbestandteile ohne Gefährde befördert werden können.
Wer sich die Arbeiten anschauen will, schlägt entweder den

Weg über Aarwangen ein, von wo er in 29 Minuten an
Ort und Stelle ist; oder er geht über Kaltenberg und
Steingaffe nach Unterwynau, von wo ein gutes Sträßchen
durch ein hübsches Gelände nach Oberwynau führt. Nach
der Steingasse kann man auch die Bahn benutzen.

Projekt eines Wasser- und Elektrizitätswerkes an der
Sihlbrugg-Hirzel. Herr Ingenieur Alb. Vögeli von Zürich,
dato wohnhaft rn Schönenberg, sucht um die Bewilligung
nach, in der Sihl ca. 25 Meter unterhalb des Auslauses
des sogen. Sagenbaches in Schönenberg ein Wehr anzulegen
und an dortiger Stelle der Sihl ein Quantum von 2,5 va^
Wasser per Sek'nde entnehmen zu dürfen, um dieses Wasser
mittelst einer ca. 5319 Meter langen Leitung (wovon ca.
4489 Meter in unterirdischen Wasserstollen und ca. 839 Meter
in geschlossener oberirdischer Leitung) auf die Höhe zum sogen.

„Rübgarten" oberhalb Sihlbrugg zu führen und dasselbe
mittelst eiserner Druckleitung von 359 Meter Länge einem
an der sogen. Sihlhalde ca. 799 Meter unterhalb der Sihl-
brugg gelegenen Turbinenhause zu Zwecken eines Waffer-
und Elektrizitätswerkes abzugeben. Daselbst würde das
Wasser wieder in die Sihl auslaufen.

Mit dem Initiativkomitee für eine elektrische Straßen-
bahn in St. Galle» find die Konzessionsbedingungen, soweit
dieselben das Gemeindegebiet nnd die Gemeindeinteressen be-

rühren, bereinigt. Da die kantonale Konzession ebenfalls
redigiert ist, so dürften der Behandlung des Gegenstandes
im Großen Rate und bei den Bundesbehörden keinerlei Hinder-
n'sse mehr entgegenstehen.

Elektrische Ausstellung in Karlsruhe. In Karlsruhe
wird im September 1895 eine große elektrische Ausstellung
mit besonderer Berücksichtigung des Kleingewerbes und der

Haushaltung stattfinden. Unternehmer ist der Gewerbeverein
mit Unterstützung von Seite des Staates und der Stadt.
Das'Programm ist durch den Schriftführer des Gewerbe-
Vereins und der Ausstellungskommission, W. Berblinger in
Karlsruhe, zu beziehen.

Verschiedenes.
Schweiz. Landesausstellung in Genf 1896. Das

Centralkomitee genehmigte mit einigen Abänderungen die

Arbeitsprogramme der Gruppen 27 (Rohprodukte und deren

erste Verarbeitung), 28 (chemische Industrie), 39 (Metall-
industrie), 32 (Baumaterialien), 35 (Hochbau und Einrichtung
der Häuser) und 36 (Keramik und Cementindustrie). Sodann
wurde der Bericht des Herrn Gaoard,^ Chefredaktor, über-

die Organisation der offiziellen Ausstellungszeitung entgegen-

genommen und beschlossen, betreffend den Annoncenteil des

Organs mit der Firma Haasenstein und Vogler auf Grund
eines Pachlbetrages von Fr. 12,999 in Unterhandlung zu
treten. Das Budget der Ausstellungszeitung, sowie ein

Reglement über Organisation und Funktionen der Redaktions-
kommission wurden genehmigt; ersteres steht ein Deficit von

Fr. 8999 vor. Das Komitee der Gruppe 32 (Baumaterialien)
wurde angesichts der in dieser Gruppe vorzunehmenden
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